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ENTWURF           

 

5. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom .................................... 
 
Aufgrund von  
-  § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der  
 Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666),  
- §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 

18.12.1975 (GV NRW S. 706),   
- §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
 vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712),  
- § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen 

„Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17.12.2004,  
jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, 
hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Technische Betriebe der Stadt 
Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts (nachfolgend mit „TBS“ bezeichnet), mit Wirkung vom 
..................................  folgende Satzung beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
Der § 6, Absätze 4 und 5 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 18.12.2007 in der Fassung des 4. Nachtrages vom 15.08.2011 erhält folgende Fassung: 
 
(4) Die Benutzungsgebühr bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung je Frontmeter (Ab-
sätze 1 bis 3) beträgt jährlich:  
 
- in Reinigungsklasse A: 0,63 Euro 
- in Reinigungsklasse B: 1,27 Euro 
- in Reinigungsklasse C: 1,48 Euro 
 
Wird mehrmals wöchentlich gereinigt, vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. 
 
(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse A: 2,10 Euro 
- in Reinigungsklasse B: 1,71 Euro 
- in Reinigungsklasse C: 1,33 Euro 
 
 
Artikel 2 

 

In § 7 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18.12.2007 in 
der Fassung des 4. Nachtrages vom 15.08.2011 wird der Absatz 4 eingefügt: 
 
(4) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-
schaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
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Artikel 3 
 
Das Straßenverzeichnis zu §§ 2 und 3 der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 18.12.2007 in der Fassung des 4. Nachtrages vom 15.08.2011 wird wie 
folgt geändert: 
 
 

Straße Reinigungshäufigkeit 
Straßenreinigung 

Über- 
tragen    

gem. § 2 

  1 x 2 x  3 x 1 x  

Reinigungsklasse 
Straßenreinigung und 

Winterdienst 

  w ö c h e n t l i c h  A B C 

Samlandweg x           x 

 
 
Artikel 4 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. 


